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Allgemeine Informationen im Havariefall 

für Besucher des Familienparks in Großkoschen 
 
 

Eine Havarie- bzw. Katastrophensituation wird wie folgt bekannt gegeben: 
 
 1 Minute Heulton mit zweimaliger Unterbrechung 

 
Danach sind Durchsagen der Familienpark- oder Wachschutzmitarbeiter über Megaphone 
zu beachten! 
Wird von Besuchern eine Gefahrensituation erkannt, ohne dass eine Benachrichtigung 
erfolgt, sind ebenfalls nachfolgende Handlungsgrundsätze zu beachten. 
 
 
Wird eine Evakuierung festgelegt, sind folgende Anweisungen zu befolgen: 
 
1. Ist ein Notfall eingetreten, welcher ein kurzfristiges Reagieren erfordert, darf nur das 

Notwendigste mitgenommen werden. 
2. Zeichnet sich ein Waldbrand in unmittelbarer Nähe ab, oder ist mit einem Übergreifen 

auf das Objekt zu rechnen, sind in jedem Fall die Weisungen der 
Familienparkmitarbeiter bzw. Einsatzleitung zu befolgen. Diese treffen z. B. die 
Entscheidungen, ob Fahrzeuge aus dem Objekt herausgefahren werden können. 

3. Sofern keine anderen Anweisungen vorliegen, erfolgt die Evakuierung generell in 
Richtung Strand. 

4. Nach den ersten Maßnahmen zur Brand- bzw. Havariebekämpfung befindet sich ein 
Ansprechpartner der Einsatzleitung am unteren Geländer der Feuerwehrabfahrt 
(Verlängerung der „Straße am Seestern“ Richtung Strand) Dort erfolgen Meldungen zu 
Besonderheiten (z. B. Vermisstenanzeigen). 

 
 
Vorbeugende Maßnahmen für den Havariefall: 
 

1. Das Umgrenzen der Standplätze mit Gräben und Einfriedungen sowie das Errichten von 
festen Anbauten sind nicht gestattet. 

2. Absperrungen bzw. Abgrenzungen des Standplatzes, welche die Fluchtwege 
behindern, sind nicht statthaft. Der Abstand zwischen benachbarten 
Campingeinrichtungen muss mindestens 2 m betragen. 

3. Bei Befestigung von Zeltschnüren und Wäscheleinen ist generell der Fluchtweg 
freizuhalten. Sonst besteht Stolper- und Strangulationsgefahr. 

4. Auf allen asphaltierten und gepflasterten Straßen gilt ein generelles Parkverbot. 
5. Das eigenmächtige Errichten von offenen Feuerstellen ist strikt verboten. 
6. Der Standort der Telefonzellen ist gegenüber der Familienparkleitung. 
 
 

Wichtige Telefonnummern: 
Feuerwehr  112   Rettungsdienst  112 
Polizei   110   Rezeption  03573 8000 
 

 Havariemeldung: 
 Wo brennt es?      Was brennt?      Wer meldet? 


